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BeraterBrief

Datenschutzaufgaben in kleinen Unternehmen 
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Für Betriebe mit mehr als zehn Angestellten, die Daten elektronisch 
erheben und verarbeiten, gilt die Bestellpflicht eines Datenschutz-
beauftragten (DSB) gemäß § 4 f Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Die Aufgaben des DSB sind in § 4 g BDSG geregelt. Dieser Beitrag 
befasst sich mit dem Sonderfall (§ 4 g, Abs 2a), in denen keine 
Bestellpflicht besteht – also typisch Betriebe mit weniger als zehn 
Angestellten – und die Aufgaben des DSB daher von der Geschäfts-
führung wahrgenommen werden müssen. 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis

Jeder angestellte (die art der anstellung ist nicht relevant) muss auf das 
Datengeheimnis verpflichtet werden. § 5 BDSG besagt: Den bei der Da-
tenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datenge-
heimnis). Diese Personen sind … bei der aufnahme ihrer tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach 
Beendigung ihrer tätigkeit fort.
Sie können dazu das Muster des Bayerischen Landesamt für Datenschutz-
aufsicht (BayLDa) verwenden.  Kurzlink: https://daubmeier.de/vdg.
Langer Link: https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/lda_da-
ten/BayLDa_Verpflichtung_Datengeheimnis.pdf). 
Die unterschriebene erklärung kommt zu den Personalakten, die erläu-
terungen dazu verbleiben beim Verpflichteten. Bitte beachten Sie die 
empfehlung der Landes- und der Bundesdatenschutzbeauftragten die 
Verpflichtung auf das Datengeheimnis mit einigen tagen Verzögerung 
nach der Unterzeichnung des arbeitsvertrags vorzunehmen.
Nebenbei: das oben gesagte ist Vereinsvorständen ebenso zu empfehlen. 

Datengeheimnis versus 
Geheimhaltungsverpflichtung
arbeitsverträge enthalten oftmals eine Geheimhaltungsverpflichtung. 
Diese ersetzt nicht die Verpflichtung auf das Datengeheimnis. achten Sie 
bei der Geheimhaltungsverpflichtung jedoch auch darauf, dass diese sich 
nicht nur auf eigene Betriebsinterna bezieht, sondern insbesondere auch 
auf Kundeninterna erstreckt, denn dort stehen Sie selbst in der Haftung. 

Ihre Website gesetzeskonform

Durchaus geläufig ist, dass eine öffentliche Website ein impressum nach § 5

telemediengesetz (tMG) benötigt. Denken Sie aber auch an den § 13 
tMG, der eine Datenschutzerklärung erfordert.

Meldepflicht und Verfahrensverzeichnis

Das BDSG geht im Grundsatz von der Meldepflicht aus: Unternehmen 
sind verpflichtet, „automatisierte Verarbeitungen“ bei der aufsichtsbehör-
de anzumelden, bevor sie diese in Betrieb nehmen (§ 4 d abs. 1 BDSG). 
Welche angaben zur erfüllung dieser Meldepflicht zu machen sind, ergibt 
sich aus § 4e Satz 1 BDSG. Die aufsichtsbehörde führt diese angaben in 
einem für jedermann einsehbaren Verzeichnis.
Die gesetzliche Meldepflicht entfällt unter anderem, 
1. wenn das Unternehmen einen betrieblichen DSB bestellt hat (siehe 
einleitung).
2. wenn höchstens neun Personen ständig mit der erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung personenbezogener Daten für eigene Zwecke 
beschäftigt sind und entweder eine einwilligung der Betroffenen vorliegt 
oder die erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsge-
schäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist 
(§ 4d abs. 3 BDSG).

Für kleine Betriebe können daher in der Praxis viele Fälle von 
Datenverarbeitungen als Ausnahme von der Meldepflicht gelten. 
Beachten Sie aber bitte die Bedingung der Einwilligung oder Erfor-
dernis. 
Die Meldepflicht gilt jedoch uneingeschränkt (unabhängig von der anzahl 
der Beschäftigten) – und sie ist vom Unternehmen zu leisten, wenn 
1. personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermitt-
lung oder der anonymen Übermittlung erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden (§ 4 f abs. 1 Satz 6). Beispiele: auskunfteien, Markt- und Medien-
forschungsinstitute. 
2. eine einwilligung des Betroffenen oder ein rechtsgeschäftliches bzw. 
rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis nicht gegeben ist. Beispiele: 
einsatz umfangreicher Videoüberwachung von öffentlichen Bereichen, 
internet-führungskräfte-recherche, Sachverständigentätigkeit.
3. besondere risiken für die rechte und freiheiten von Personen entste-
hen könnten. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn besondere arten 
personenbezogener Daten (§ 3 abs. 9 BDSG) erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden sollen. Dies sind angaben über die rassische und eth-
nische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben, 
aufnahme von Gesundheitsdaten. Beispiel: Dienstleister im Gesundheits-
wesen.

Rein praktisch bedeutet dies, dass Sie sich bei allen drei Fällen 
fachlichen Rat einholen sollten. 
Den Meldebogen der BayLDa mit erläuterungen finden Sie unter dem 
KurzLink: https://daubmeier.de/mpf,
langer Link: https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/lda_daten/
BayLDa_Meldepflicht_BDSG.pdf).

 Zusammenfassend
1. Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist für jeden Betrieb Pflicht, 
nicht Kür.
2. Datenschutzerklärung auf Webseiten und Videoüberwachung hatten 
wir in vorangehenden Beiträgen behandelt. 
3. Beachten Sie die fälle, wo die Meldepflicht – insbesondere auch für 
kleine Betriebe – greift. 
Nicht zuletzt: Beratung ist billiger und einfacher, bevor das Kind in den 
Brunnen gefallen ist.


